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^Itiôjug aus 6e» Statuten 6er 3nlan6ifd?en tlîiffton
§ Vic „Dnlänbifche »Tiff ion ber fatholifchen Schweiz", fürzer „Dil»

länbtfche illiffion", ifi cm Verein mit juriftifcher perfönlid)feit im Sinne von
§ 60 ff. bes Sd)t»ci$crifd)cn 3tvilgefcgbuches unb fielet unter ber Vberauf»
ficht ber römifch»fatholifchcn Bifdjöfc ber Schweiz unb unter bem patro»
nate bes „Sdgveizcrifchen ïati>olifd>en Volïsveteins".

§ î. Ver Verein verfolgt ben 3rr>ccf, ben Katholifen, »eld)e unter anbers»
gläubiger Bcvölferung zerftreut tr>oI>ncn, bie {Einrichtung unb Unterhaltung
einer fatholifchen Seclforge zu ermöglichen unb bas religiöfe fiefcen bafelbft
5u förbern.

§ 3. Vie mitgliebfchaft tvirb ertvorben burd) Aufnahme in ber Vereins»
verfammlung aus ben Vorfcfßägen bes 3entralfomitees bes Schwcizcrifd)en
fatholifchen Volfsvcreins.

§ 3. Vas rechtliche Vomijil bes Vereins ifi Äujern.
§ 6. Vie nötigen tîlittel »erben burch Sammlungen unb freiwillige

(Baben unb Sdfcenfungen aufgebracht. Vaju fontmen bie {Erträgniffe unb
3ufchüjfe «uö btn vorhanbenen, ber 3nlänbifcf)en UTiffion gehörenben unb an»
vertrauten Jonbs unb Stiftungen, fo»eit biefelben beflimmungs» unb flif»
tungsgemäß für biefen 3»ecf verwenbbar ftnb.

Vie (Drganifation ber Sammlung ifi jebem Bifcfcof in feiner Viöjefe an»
heimgefieHt.

§ ji. lieber {Einnahmen unb llusgaben ifi jährlich Rechnung unb Bericht
abzulegen, »eiche juhanben ber fatholifchen Bevölferung in angemeffener
Weife zu publizieren finb.

33eftimmungen über 6en Jabtjcitenfotib
Viefcr ^onb »irb gebilbet burch folche Stiftungen, »eiche zur Hb»

haltung von Dahrjeitcn in einer römifch«fatholifchen Kirche bes fch»eije»
rifchen Viafporagebictes gemacht unb ber Dnlänbifd)cn UTiffion übergeben
»erben.

i. Ver Verein für Dnlänbifche »iiffion forgt bafür, baß bie gefüftete
Dahrjcit jebes Dal?r in ber vom Stifter ober von ber ,<fonbvcr»altung
beftimmten 'liirche unb in ber vont Stifter fefigefegten Weife unb Dntention
gehalten unb bag ber betreffenben Sirene bafür bas {Erträgnis ber Stiftung
regelmäßig unb pünftlid) abgeliefert »erbe.

Ver 3insfaQ für bie abzulicfernben ®rträgniffe ifi auf 3V2 °/o fefigefegt.
Ver Ueberfcfcuß infolge allfällig tytyevtv Verjinfung fällt in bie Verbrauchs»
faffe ber Dnlänbifd>en ÏHiffion.

3. Sollte bie betreffenbe Kirche im £aufe ber 3eit bent römifch«fatho»
lifchen Kultus entzogen »erben, fo \)at ber Verein für Dnlänbifche Uliffion
bie Stiftung einer anbern Kirche im Bereich ber Dnlänbifd)cn Uîiffion zu?"'
»eifen, welche mit bem Papfi unb Bifdjof ber römifih»Eatholifchen Kirche in
fanonifdber Verbinbung ficht.

4. Saut Befiimmung ber hod)»ürbigfieit Bifd)ofsfonferenz vont Dahre
1013 »erben nur Stiftmeffen unb feine Votenämter mehr angenommen, unb
zwar nur mehr auf bie Vauer von hödjficns 30 Kahren. Vas Stiftungs»
fapital beträgt minbefiens J30 ^ranfen. Bei biefen neuen Stiftungen geht
bas Votatioiisfapital nach 30 Kahren (eventuell nach Kfclauf ber für bie
Stiftmeffe fceftimmten 3cit) in Befig ber Knlänbifd)en Utiffion üfcer.

Auszug aus den Statuten der Inländischen Mission
H >. Die „Inländische Mission der katholischen Schweiz", kürzer

„Inländische Mission", ist cm Verein mit juristischer Persönlichkeit im Sinne von
8 do ss. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und steht unter der Oberaufsicht

der römisch-katholischen Bischöfe der Schweiz und unter dem Patronate

des „Schweizerischen katholischen Volksvereins".
§ Der Verein verfolgt den Zweck, den Ratholiken, welche unter

andersgläubiger Bevölkerung zerstreut wohnen, die Einrichtung und Unterhaltung
einer karbolischen Seelsorge zu ermöglichen und das religiöse Leben daselbst
zu fördern.

§ 3. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme in der Vereins-
versämmlung aus den Vorschlägen des Zentralkomitees des Schweizerischen
katholischen Volksvcreins.

§ 5. Das rechtliche Domizil des Vereins ist Luzern.
§ d. Die nötigen Mittel werden durch Sammlungen und freiwillige

Gaben und Schenkungen aufgebracht. Dazu kommen die Erträgnisse und
Zuschüsse aus den vorhandenen, der Inländischen Mission gehörenden und
anvertrauten Fonds und Stiftungen, soweit dieselben bestimmungs- und
stiftungsgemäß für diesen Zweck verwendbar sind.

Die Organisation der Sammlung ist jedem Bischof in seiner Diözese
anheimgestellt.

§ z:, lieber Einnahmen und Ausgaben ist jährlich Rechnung und Bericht
abzulegen, welche zuhanden der katholischen Bevölkerung in angemessener
Weise zu publizieren sind.

Bestimmungen über den Iahrzeitenfcmd
1. Dieser Fond wird gebildet durch solche Stiftungen, welche zur

Abhaltung von Iahrzeitcn in einer römisch-katholischen Rirche des schweizerischen

Diasporagebietes gemacht und der Inländischen Mission übergeben
werden.

:. Der Verein für Inländische Mission sorgt dafür, daß die gestiftete
Iahrzcit jedes Iahr in der vom Stifter oder von der Fondverwaltung
bestimmten Rirche und in der vom Stifter festgesetzten Weise und Intention
gehalten und daß der betreffenden Rirche dafür das Erträgnis der Stiftung
regelmäßig und pünktlich abgeliefert werde.

Der Zinssatz für die abzuliefernden Erträgnisse ist auf 3^/2°/» festgesetzt.
Der Ueberschuß infolge allfällig höherer Verzinsung fällt in die Vcrbrauchs-
kassc der Inländischen Mission.

3. Sollte die betreffende Rirche im Laufe der Zeit dem römisch-katholischen

Rultus entzogen werden, so hat der Verein für Inländische Mission
die Stiftung einer andern Rirche im Bereich der Inländischen Mission
zuzuweisen. welche mit dem Papst und Bischof der römisch-katholischen Rirche in
kanonischer Verbindung steht.

4. Laut Bestimmung der hochwürdigsten Bischofskonferenz vom Iahre
>913 werden nur Stiftmessen und keine Lotenämter mehr angenommen, und
zwar nur mehr auf die Dauer von höchstens 50 Iahren. Das Stiftungskapital

beträgt mindestens 150 Franken. Bei diesen neuen Stiftungen geht
das Dotationskapital nach 30 Iahren (eventuell nach Ablauf der für die
Stiftmesse bestimmten Zeit) in Besitz der Inländischen Mission über.
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